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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Pilz und Genossen vom 7. April 1989. 

Nr. 3604/J-NR/i989, "mögliche illegale öl-. . 

~eschäfte der VOEST-Intertradin~ mit SUd-

afrika" 

Ihre Fragen darf ich wie fo19t beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

3S12 lAB 

1989 -06- () j 

zu 36o'lIJ 

"Treffen die genannten Berichte zu diesem Fall zu? Welche 

anderen Informationen dazu liegen Ihnen vor'?" 

"Wurde beim Verkauf des Erdöls an Tiger Petroleum seitens der 

VOEST-Intertrading vertraglich auf einer Liefersperre gegen 

SUdafrika bestanden?" 

"Wenn ja. wird die VOEST-Intertrading gegenUber Tiger 

Petroleum Maßnahmen wegen Verletzung des Kaufvertrages 

ergreifen?" 

"Wenn nein, be fUrchten Sie Regreßforderuhgen seitens der 

Firma Sumitomo Corporation an VOEST-Intertrading?" 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken. daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind. die Ge

schäftsfUhrung der Bundesregierung zu UberprUfen. deren Mit

glieder Uber alle Gegenstände der VollZiehung zu befragen und 

alle einschlägigen AuskUnfte zu verlangen. Es war daher zu 

prUfen. ob sich die gestellten Fragen Uberhaupt auf "Gegen

stände der Vollziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 
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Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich dieses Interpellatlonsredht ins

besondere auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der 

behördlichen Verwaltung des Bundes als Träger von Privat

rechten" bezieht. Die in dieser parlamentarischen Anfrage 

gestellten Fragen behandeln Angelegenheiten, die nicht 

Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 B-VG 

oder der behördlichen Verwaltung des Bundes sind. 

Jedoch wurde mir nach RUckfrage bei der VOEST-Intertrading 

mitgeteilt, daß sich bei Vertragsabschluß fUr das Unter

nehmen keine Hinweise bezUglieh der Enddestination SUdafrika 

ergeben hätten. 

Wien, am J>1. Mai 1989 

Der'~undes~inister 
J 

3512/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




